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38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kamen für eine Fläche südlich des Kamen 
Karrees und westlich der Unnaer Straße 
hier: Feststellungsbeschluss 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Kamen beschließt: 
 
1. Die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kamen einschl. des Erläute-

rungsberichtes (Anlage zur Beschlussvorlage) 
 
Die Flächennutzungsplanänderung hat folgendes zum Inhalt: 
 
Der als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesene Bereich südlich des Kamen Karrees und 
westlich der Unnaer Straße wird entsprechend dem Planentwurf als gewerbliche Baufläche 
dargestellt. 
 
2. Die Verwaltung wird mit der Durchführung des Genehmigungsverfahrens beauftragt. 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Der Rat der Stadt Kamen hat in seiner Sitzung am 29.04.1999 beschlossen, die 38. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kamen durchzuführen. 
 
Die Bestätigung der Bezirksregierung Arnsberg, dass das Planvorhaben an die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung gem. § 20 Landesplanungsgesetz NW angepasst ist, 
erfolgte am 17.05.1999. Als Ergebnis einer zunehmenden Konkretisierung der Planung 
vergrößerte sich der Änderungsbereich um ca. 50 m in Richtung Süden. Die Notwendigkeit 
dieser Vergrößerung ergab sich aus der städtebaulichen und ökologischen Zielsetzung, das 
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Flurstück Gemarkung Südkamen, Flur 7, Nr. 370 im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
weitestgehend in seinen Strukturen zu erhalten. Auf diesem Flurstück befindet sich ein in 
Ost-West-Richtung fließendes offenes Gewässer 2. Ordnung. Zudem ist die Fläche gleich-
mäßig mit Bäumen und Sträuchern bewachsen. Die sich daraus ergebenden Flächenver-
luste sollen über die Vergrößerung des Änderungsbereiches kompensiert werden. Die Be-
stätigung der Anpassung des erweiterten Änderungsbereiches an die Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung gem. § 20 Landesplanungsgesetz NW erfolgte am 02.09.1999. 
 
Die Beteiligung der Bürger gem. § 3 (1) BauGB erfolgte am 04.05.2000. Im Rathaus Kamen, 
Sitzungssaal II wurden anlässlich der durch öffentliche Bekanntmachung einberufenen Bür-
gerversammlung allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung vorgestellt und ihnen die Möglichkeit geboten, die Planung zu erörtern 
und sich dazu zu äußern. 
 
Das Beteiligungsverfahren für die Träger öffentlicher Belange entsprechend § 4 (1) BauGB 
fand in der Zeit vom 03.07. – 04.08.2000 statt. 
 
Die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB wurde in der Zeit vom 04.10. – 06.11.2000 
durchgeführt.  
 
Die in den Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wurden seitens der Ver-
waltung geprüft. Sie sind zusammen mit einer Stellungnahme der Verwaltung und einem 
Abwägungsvorschlag beigefügt. 
 
Die Voraussetzungen für den Feststellungsbeschluss zur 37. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Kamen sind gegeben. 
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